
Aktenzeichen: 4.40- 
Bezeichnung des Bauvorhabens: 
 
Daten des Antragstellers: 
 
 
 
 
 
Fragebogen zum Antrag auf Nutzungsänderung landwirtschaftlicher Gebäude(teile) 
für Gewerbezwecke gemäß § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
 

1) Zur Landwirtschaft   

 
a) Ist Ihre Landwirtschaft ganz aufgegeben? 

 
ja, ganz   ja, teilweise   nein  
 

b) Soweit Ihre Landwirtschaft ganz aufgegeben ist: Wann wurde sie aufgegeben? 
 
_________________ 
 

c) Soweit Ihre Landwirtschaft nicht ganz oder teilweise aufgegeben ist: 
 
Benötigen Sie für die Gebäude(teile), die Sie umnutzen wollen, Ersatz: 
 
Ja   nein  
 
Wenn Sie das umzunutzende Gebäude bzw. den umzunutzenden Gebäudeteil nicht mehr 
für landwirtschaftliche Zwecke benötigen, bitte den Grund angeben (z.B. Umstellung der 
Betriebsform, Einschränkung der Landwirtschaft usw.): 

 
 
2) Zum umzunutzenden Gebäude(teil)  

a) Wann wurde das Gebäude errichtet? _________________________________ 
 

b) Soweit möglich, bitte Original oder Kopie des genehmigten Bauplanes vom Gebäude 
mitschicken oder das Aktenzeichen der Baugenehmigungsbehörde angeben. 
 

c) Ist der umzunutzende Gebäudeteil bzw. das umzunutzende Gebäude von der Substanz her 
noch erhaltenswert (ggf. bitte aktuelle Fotos vom Gebäude mitschicken)? 

 
 
 
_________ ______________________________________ 
Datum   Unterschrift des Bauherrn und Hofeigentümers 
 
 
 
Bestätigung der Gemeinde: _____________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________ 
   Datum und Unterschrift 
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